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2 9 8 . Kundmachung: Geltungsbereich der Satzung der Weltgesundheitsorganisation
2 9 9 . Kundmachung: Abänderung der Artikel 13, 22 Absatz 2 und 35 Absatz 1 der Verfah-

rensordnung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte
3 0 0 . Resolution Nr. 233 der Internationalen Kaffee-Organisation

2 9 8 . Kundmachung des Bundeskanzlers
vom 7. September 1970 betreffend den Gel-
tungsbereich der Satzung der Weltgesund-

heitsorganisation vom 22. Juli 1946

Nach Mitteilung des Generalsekretärs der Ver-
einten Nationen haben nachstehende Staaten die
Satzung der Weltgesundheitsorganisation (BGBl.
Nr. 96/1949, in der Fassung der Kundmachung

BGBl. Nr. 27/1961, letzte Kundmachung be-
treffend den Geltungsbereich BGBl. Nr. 282/1967)
angenommen:

Staaten : Hinterlegung der Annahmeurkunde:

Lesotho 7. Juli 1967
Südjemen 6. Juni 1968
Mauritius 9. Dezember 1968

Kreisky

2 9 9 . Kundmachung des Bundeskanzlers vom 7. September 1970 betreffend die Abän-
derung der Artikel 13, 22 Absatz 2 und 35 Absatz 1 der Verfahrensordnung des Euro-

päischen Gerichtshofes für Menschenrechte

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat in den Plenarsitzungen vom 19. Mai 1969
beziehungsweise 26. und 27. September 1969 beschlossen, Artikel 22 Absatz 2 und Artikel 35
Absatz 1 beziehungsweise Artikel 13 seiner Verfahrensordnung (BGBl. Nr. 108/1963, in der
Fassung der Kundmachungen BGBl. Nr. 123/1966, 105/1967, 315/1967 und 166/1969) wie folgt
neuzufassen :

Artikel 13

(Übersetzung)

Der Präsident oder in seinem
Namen der Kanzler ersucht den
Generalsekretär des Europarates,
dem Kanzler das für den Ge-
richtshof erforderliche ständige
oder zeitweilige Personal und die
notwendigen sachlichen Mittel
zur Verfügung zu stellen.

Die Bediensteten der Kanzlei,
ausgenommen der Kanzler und
der stellvertretende Kanzler,
werden vom Generalsekretär mit
Zustimmung des Präsidenten
oder des Kanzlers ernannt.
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Artikel 22 Absatz 2

(2) Die Ersatzrichter erhalten
die Verfahrensunterlagen. Der
Präsident kann einen von ihnen
entsprechend der oben festgeleg-
ten Reihenfolge auffordern, bei
den Verhandlungen und Be-
ratungen anwesend zu sein, ohne
sich an ihnen zu beteiligen.

Artikel 35 Absatz 1

(1) Nach der Bildung der
Kammer bestimmt ihr Präsident
nach Anhörung der Prozeß-
bevollmächtigten der Parteien
sowie der Vertreter der Kom-
mission hinsichtlich ihrer Auf-
fassung über das einzuschlagende
Verfahren, ob und gegebenen-
falls in welcher Reihenfolge und
innerhalb welcher Fristen die
Klage oder Antragsbegründun-
gen, die Erwiderungen und son-
stige Unterlagen einzureichen
sind.
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300.
(Übersetzung)

INTERNATIONALE KAFFEE-ORGANISATION •)
Internationaler Kaffee-Rat
London, England

ICC-Resolution Nr. 233 (E)
8. September 1970
Original: Englisch

Resolution Nr . 233

(Genehmigt bei der dritten Plenarsitzung,
30./31. August 1970)

ABÄNDERUNG DER BEDINGUNGEN FÜR
DIE MITGLIEDSCHAFT ÖSTERREICHS

IN ANBETRACHT DER TATSACHE,

daß Resolution Nr. 213 die Bedingungen für
den Beitritt Österreichs zum Internationalen
Kaffee-Übereinkommen 1968 festgesetzt hat;

daß der Rat gemäß Resolution Nr. 213 vor
Ablauf des Kaffeejahres 1969/70 die Bestimmun-
gen des § 6 dieser Resolution zu überprüfen hat;

*) Siehe BGBl. Nr. 342/1969
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daß die Regierung Österreichs verlangt hat, daß
die Bestimmungen des § 7 der Resolution Nr. 213
mit Wirkung vom 1. Oktober 1970 außer Kraft
treten sollen;

daß die Regierung Österreichs die Bestimmun-
gen der Resolution Nr. 213 eingehalten hat;

daß die Umstände, welche die in §§ 6 und 7
der Resolution festgesetzten Bedingungen not-
wendig machten, nicht länger maßgebend sind
und

daß die Regierung Österreichs alle vom Inter-
nationalen Kaffeerat und vom Exekutivkomitee
gefaßten Beschlüsse als bindend anerkennt,

BESCHLIESST

DER INTERNATIONALE KAFFEERAT:

daß die Bestimmungen der §§ 6 und 7 der
Resolution Nr. 213 mit Wirkung vom 1. Oktober
1970 außer Kraft treten.

Kreisky
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